[bookmark: _GoBack]Feststellung der Identität der anliefernden Person nach Ziffer 6.3.2.2 des Anhangs der DVO (EU) 2015/1998
Von der anliefernden Person auszufüllen:

AWB-Nummer / ID:

Name, Vorname:

Nummer des Personalausweises:

Geburtsdatum:
Ort, Datum
Unterschrift zur Bestätigung der Prüfung der Identität durch den annehmenden Mitarbeiter 
Hinweis:
Die Dokumentation ist für Qualitätskontrollmaßnahmen der zuständigen Luftsicherheitsbehörde für die Dauer des Fluges, auf dem die Sendung transportiert wird, mindestens jedoch für 48 Stunden, jederzeit zur Verfügung zu halten und auf Verlangen vorzulegen. 
Nach Ablauf dieser Frist oder spätestens 3 Wochen nach der eigenen Abwicklung der Fracht sind die personenbezogenen Daten zu löschen. Die Löschung der Daten braucht dem Betroffenen nicht mitgeteilt zu werden.

